
 1 

Ich bitte um Aufnahme in den Verein Speedminton
®
 Gekkos Berlin e.V. 

* Wichtig bei Aufnahme in den Verteiler und für den Erhalt von News rund um den Verein! 

Status 1 - Gekkomitgliedschaft € 1,00 
(Monatsbeitrag pro Mitglied für Erwachsene und Jugendliche unter 18 Jahren) 

Status 2 - Gekkomitgliedschaft     € 8,50 
(Monatsbeitrag pro Mitglied für Erwachsene und Jungendliche unter 18 Jahren) 

Status 3 - Gekkomitgliedschaft € 16,00 / € 10,00     
(Monatsbeitrag pro Mitglied für Erwachsene / Kindern und Jungendliche unter 18 Jahren) 

Status 4 - Gekkomitgliedschaft  € _____,__ Beitrag frei wählbar! 
(Monatsbeitrag pro Mitglied als förderndes Mitglied – Mindestbetrag 2 €) 

 
BLZ:_____________________       Kto-Nr.:_______________________ 
 
Die Bezahlung der Beiträge erfolgt per Lastschrifteinzug. 
Die Bezahlung der Monatsbeiträge für die Status 3 – Gekkomitgliedschaft 
kann auch in einer Summe halbjährlich bzw. jährlich im Voraus erfolgen. 
 
Ja, ich möchte, dass der Beitrag halbjährlich im Voraus abgebucht wird 
 
Ja, ich möchte, dass der Beitrag jährlich im Voraus abgebucht wird 
 
Mit der Aufnahme in den Verein Speedminton

®
 Gekkos Berlin e.V. erkenne ich die je-

weils gültige Satzung sowie Spielordnung und Pflichten zur Zahlung der Beiträge und 
Umlagen entsprechend den Beschlüssen der Mitgliederversammlung an. Ich erkläre mein 
Einverständnis, dass der Verein meine personenbezogenen Daten speichern darf.  

 
 
Berlin, den____________  ________________________________ 

 Datum    Unterschrift Antragsteller 
(bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter)  
Mit der Unterschriftsleistung erklären wir uns als 
gesetzliche Vertreter bereit für die Forderungen 
des Vereins aus dem Mitgliedsverhältnis einzu-
treten. 

 
Antrag angenommen: _____________________________________________ 
    Unterschrift (1. oder 2. Vorsitzender oder Kassenwart) 

 

Name, Vorname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

 

PLZ, Wohnort 

 

 

 

Geb.Ort 

 

Geb.Dat. 

 

Geschlecht 

Staatsange- 

hörigkeit 

 

Telefon 

 

Mobil 

 

E-Mail* 

 

Erziehungsberechtigter (bei Kinder/Jugendlichen unter 18 Jahren) 

 

Name, Vorname 

 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Wohnort 

 

Beitrittserklärung & Beitragsordnung  
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Durch Beschluss der Vereinsversammlung am 29.07.2009 gilt 

folgende Beitragsordnung (Seite 2 von 3): 

 
Beitragsordnung der Speedminton® Gekkos Berlin e.V. 
 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der 

Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen (§ 8  der Satzung) und 

Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

 

2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden 

von der Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der 

Vorstand fest. 

 

3. Monatsbeiträge: 
Erläuterungen stehen unter der Tabelle 

Status 1 - Gekkomitgliedschaft   1,00 € 

  

Status 2 - Gekkomitgliedschaft   8,50 €  

Von April bis September  

  

Status 3 - Gekkomitgliedschaft 16,00 € / 10,00 € (U18) 

         

Status 4 - Gekkomitgliedschaft Beitrag frei wählbar 

    

Status 5 - Gekkomitgliedschaft   Beitragfrei 

 

Erläuterungen 

Status 1 - Gekkomitgliedschaft 

Mit Eintritt in den Verein ist die natürliche Person offizielles Mitglied 

des Vereins und ist berechtigt Vorteile des Vereinsangebots zu nutzen 

(u.a. Equipmentprozente, Aufnahme im Kommunikationsnetzwerk). 

Der Beitrag wird aus organisatorischen Gründen in einer Summe im 

Voraus für das ganze Jahr eingezogen. Eine Rückerstattung des 

Betrages ist nicht möglich. Für den Eintrittsmonat wird bereits der 

volle Monatsbeitrag fällig. 

 

Status 2 - Gekkomitgliedschaft 

Sämtliche Outdoorspielmöglichkeiten, die vom Verein angeboten 

werden, sowie der Speederverleih vor Ort, stehen dem Mitglied zur 

Verfügung. Der Beitrag wird aus organisatorischen Gründen in einer 

Summe im Voraus für das ganze Jahr eingezogen (max. 51,00 €). Für 

den Eintrittsmonat wird bereits der volle Monatsbeitrag fällig. Eine 

Rückerstattung des Betrages ist nicht möglich. 

 

Status 3 - Gekkomitgliedschaft 

Sämtliche Outdoor- und Indoorspielmöglichkeiten, die vom Verein 

angeboten werden, sowie der Speederverleih vor Ort, stehen dem 

Mitglied zur Verfügung. Zusätzlich stehen dem Mitglied betreute 

Trainingseinheiten zur Teilnahme frei. Es wird aus organisatorischen 

Gründen darum gebeten die Monatsbeiträge in einer Summe jährlich 

oder halbjährlich im Voraus zu bezahlen (keine Pflicht!). 

Rückerstattungen sind möglich und werden ab dem Folgemonat für 

die verbleibenden Monate ausgezahlt. Für den Eintrittsmonat wird 

bereits der volle Monatsbeitrag fällig. 
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Status 4 - Gekkomitgliedschaft (Fördergekkomitgliedschaft) 

Mit Eintritt in den Verein ist die natürliche Person offizielles Mitglied 

des Vereins und ist berechtigt Vorteile des Vereinsangebots zu nutzen 

(u.a. Equipmentprozente, Aufnahme im Kommunikationsnetzwerk). 

 

Status 5 - Gekkomitgliedschaft (Ehrengekkomitgliedschaft) 

Dem Mitglied stehen alle Vereinsleistungen zur Verfügung. 

 

Ermäßigungen 

Alle ermäßigten Beitragsformen müssen beantragt und der Anspruch 

mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. 

 

Statuswechsel der Mitgliedschaft 

Es ist prinzipiell möglich den Status der Mitgliedschaft, nach 

schriftlicher Mitteilung an den Vorstand, zu ändern. Der Statuswechsel 

wird innerhalb einer Frist von 8 Wochen durch den Vorstand 

veranlasst. Der neue Status wird mit Beginn des Folgemonats, nach 

Wechselvollzug durch den Vorstand, gültig. 

 

Aufnahmegebühr 

Um in den Verein einzutreten ist keine Aufnahmegebühr zu bezahlen. 
 

4. Veränderungen der persönlichen Angaben sind bitte unverzüglich 

mitzuteilen. 

 

5. In dem Mitgliedsbeitrag sind die Beiträge für die Sportversicherung 

beim Berliner Turnerbund (BTB) und der Mitgliedschaft beim 

Deutschen Speed Badminton Verband enthalten. 

 

6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt per Lastschrifteinzug zum 

ersten Tag jeden Monats oder bei halbjähriger bzw. jährlicher 

Vorauszahlung zum jeweils fälligen Termin nach Eintrittsdatum.  

 

9. Der Vereinsaustritt ist nur entspr. § 5 der Satzung möglich.  

 

10. Abteilungen können zur Deckung evtl. Mehrausgaben auf 

Beschluss der Abteilungsversammlung und nach Bestätigung durch 

den Gesamtvorstand gesonderte Abteilungsbeiträge erheben. Sie sind 

den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 

 

11. Für zusätzliche Sportangebote (Sportkurse, 

Rehabilitationsprogramme usw.) gelten gesonderte Gebühren, die im 

Einzelnen festgelegt werden. 

 

12. Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch 

Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der 

Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 


